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______________ 
 
1) Das Muster gilt beispielhaft für die Versendung einer Wahlbenachrichtigung in Kartenform.  

Bei Versendung der Wahlbenachrichtigung in anderer Form (z. B. im DIN A 4-Format als Brief) sind die 
entsprechenden Anpassungen vorzunehmen. 
Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ist der Wahlscheinantrag mit Anforderung der 
Briefwahlunterlagen (Anlage 2) aufzudrucken.  

2) Auf Art der Wahl(en) abstimmen. Gegebenenfalls angeben, für welche Wahlart(en) die Wahlbenachrichtigung 
gültig ist (§ 18 Abs. 1 Satz 2). 
Bei Direktwahlen ist einzufügen: der Ober- oder Samtgemeinde-/Bürgermeisterin oder des Ober- oder 
Samtgemeinde-/Bürgermeisters; der Landrätin oder des Landrats; der Regionspräsidentin oder des 
Regionspräsidenten.  

3) Findet (zugleich) eine Direktwahl statt, so sind auch der Wahltag und die Wahlzeit einer etwa notwendig 
werdenden Stichwahl anzugeben (§ 18 Abs. 3) sowie darauf hinzuweisen, dass bei der etwaigen Stichwahl 
mit Wahlschein in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch Briefwahl gewählt werden kann 
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 NKWG). 

4) Auf die Angabe des Wahlbezirks und der Wählerverzeichnis-Nummer kann verzichtet werden. 

5) Zutreffendes ist anzukreuzen. Die Angabe zur Barrierefreiheit für jeden Wahlraum kann auch durch 
Piktogramm erfolgen.  

6) Klammerzusatz gilt nur für eine einzelne Direktwahl (§ 2 Abs. 6 Satz 3 NKWG);  
bei verbundenen Wahlen (§ 2 NKWO) streichen (§ 5 Abs. 3 NKWG).  

7) Zutreffende Bezeichnung auswählen. 

8) Klammerzusatz streichen, wenn keine Direktwahl stattfindet.  

9) Vorgaben zu Freimachungsvermerken, evtl. Vorausverfügungen usw. sind abhängig vom Angebot des 
jeweiligen Postdienstleisters. 
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